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Zu den Voraussetzungen für die Anerkennung einer „Wie-BK“.  
Keine Anerkennung einer posttraumatischen Belastungsstörung bei einem Rettungssa-
nitäter als BK nach § 9 Abs. 2 SGB VII.  
 
§ 9 Abs. 2 SGB VII 
 
Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 13.12.2019 – L 8 U 4271/18 – 
Bestätigung des Urteils des SG Stuttgart vom 08.11.2018 – S 1 U 1682/17 –  
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 11/20 R - wird berichtet  
 

Die Beteiligten streiten um die Verpflichtung der Beklagten zur Anerkennung einer post-
traumatischen Belastungsstörung (PTBS) als „Wie-BK“. 
Der 1966 geborene Kläger war Rettungssanitäter. Er leidet an einer PTBS, die er auf traumati-
sierende Erlebnisse während seiner Rettungseinsätze zurückführt. 
Mit Bescheid vom 25.08.2016 lehnte der beklagte UV-Träger die Anerkennung der PTBS als 
BK sowohl gemäß § 9 Abs. 1 SGB VII als auch nach § 9 Abs. 2 SGB VII ab. Der Kläger wandte 
sich mit seinen Rechtsmitteln nur gegen die Ablehnung eines Anspruchs aus § 9 Abs. 2 SGB 
VII. Widerspruch, Klage und Berufung blieben erfolglos. 
Nach Auffassung des Senats müssten folgende fünf Voraussetzungen für eine Anerkennung 
nach § 9 Abs. 2 SGB VII vorliegen: 1. Ein Versicherter müsse die Anerkennung als Wie-BK 
beanspruchen. 2. Die Voraussetzungen einer der in Anlage 1 zur BKV bezeichneten Krankhei-
ten dürften nicht erfüllt sein. 3. Die Voraussetzungen für die Bezeichnung der geltend gemach-
ten Krankheit als Listen-BK durch den Verordnungsgeber nach § 9 Abs. 1 S. 2 SGB VII müssten 
vorliegen; es müsse eine bestimmte Personengruppe durch die versicherte Tätigkeit besonde-
ren Einwirkungen in erheblich höherem Maße als die übrige Bevölkerung ausgesetzt (gewesen) 
sein, und es müssten medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnisse über das Bestehen einer Ein-
wirkungs- und Verursachungsbeziehung vorliegen. 4. Diese medizinisch-wissenschaftlichen Er-
kenntnisse müssten neu sein. 5. Im Einzelfall müssten die abstrakten Voraussetzungen der 
Wie-BK konkret erfüllt sein. (Hierzu beruft es sich auf die Entscheidungen des BSG vom 
20.07.2010 – B 2 U 19/09 R – [UVR 20/2010, S. 1297] und vom 13.02.2013 – B 2 U 33/11 R – 
[UVR 08/2013, S. 517]). 
Das LSG stellt fest, dass die Voraussetzungen für eine Anerkennung als „Wie-BK“ nicht gege-
ben seien. Zwar sei das Vorliegen einer PTBS beim Kläger zwischen den Parteien unstreitig, 
aber die Voraussetzungen der Ziffern 3 und 4 seien nicht erfüllt. Es könne weder festgestellt 
werden, dass der Kläger einer Personengruppe angehöre, die hinsichtlich der Entste-
hung einer PTBS einem signifikant höheren Risiko einer beruflichen Verursachung aus-
gesetzt sei, noch das insofern neue medizinische Erkenntnisse vorhanden wären, die 
ausreichen könnten, um eine neue Listen-BK zu begründen. 
Es lägen bisher keine gesicherten Erkenntnisse dafür vor, dass (allein) die wiederholte Konfron-
tation der im Rettungsdienst Tätigen mit traumatischen Ereignissen, die andere Personen be-
treffen, generell geeignet sei, eine PTBS zu verursachen. Seit der letzten Ergänzung der Anlage 
1 zur BKV lägen in der Literatur auch keine “neuen“ wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem 
Thema vor. Dies gehe nicht nur aus dem Schreiben des BMAS vom 31.10.2016 zu der Anfrage 
des Sozialgerichts Meiningen (welches der Kläger im Widerspruchsverfahren vorgelegt hatte) 
hervor, sondern auch aus einer aktuellen Meta-Review, betreffend international erhobener Stu-
dien zu der Frage einer Verursachung von PTBS durch berufliche Einflüsse (wird ausgeführt, s. 
S. 11 f. des Urteils). 
Der ärztliche Sachverständigenbeirat „Berufskrankheiten“ beim BMAS habe sich aus-
weislich der Homepage des BMAS mit der Frage einer PTBS als Berufskrankheit durch 
Erleben einer Vielzahl traumatischer Ereignisse, die andere Personen betreffen, bisher 
nicht befasst. (D.K.) 

https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/1906262/1909296/20_2010_04.pdf?nodeid=1909306&vernum=-2
https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/2016277/2152710/08_2013_05.pdf?nodeid=2152930&vernum=-2
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Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat mit Urteil vom 13.12.2019  
– L 8 U 4271/18 – wie folgt entschieden: 
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